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Liebe Elternbeiräte,

unsere Broschüre soll Sie in Ihrer Aufgabe als Elternbeirat  
unterstützen. Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten 
gesetzlichen Grundlagen und Handlungssicherheit für Ihre  
Tätigkeit. 

Als Fachberatung für Kindertageseinrichtungen für die Diözese 
Augsburg tragen wir zur Profilschärfung, der Qualität und  
Zukunftsfähigkeit unserer Kindertageseinrichtungen bei.  
Dabei begleiten und unterstützen wir die Einrichtungen und alle 
die mit den Belangen der Kindertageseinrichtung vor Ort zu tun 
haben.

Bei Fragen stehen wir Ihnen als Vertretung der Elternschaft  
gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen uns telefonisch unter  
0821 3156-327 oder 0831 10986
oder per Email unter kts@caritas-augsburg.de.

Gerne können Sie sich auch auf unserer Website informieren: 
www.caritas-augsburg.de/kindertageseinrichtungen

Herzlichen Dank für Ihr Engagement zu einer gelingenden  
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit Ihrer  
Kindertageseinrichtung.

Ihr Referat für Kindertageseinrichtungen
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Gesetzestext Kommentar

(1) Zur Förderung der 
besseren Zusammen­
arbeit von Eltern, 
pädagogischem 
Personal und Träger 
ist in jeder Kinderta­
geseinrichtung ein 
Elternbeirat einzurich­
ten.

Bei der erstmaligen Wahl des Eltern-
beirats beruft der Träger der Kinder
tageseinrichtung die Eltern zur Wahl-
versammlung ein. Auf welche Weise der 
Elternbeirat bestellt wird und aus wie 
vielen Mitgliedern ein Elternbeirat 
bestehen muss, wird nicht näher ausge-
führt. Da keine gesetzlichen Vorgaben 
bestehen, bedarf es zunächst einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung 
der Elternversammlung über das Wahl
verfahren.

Bei der Festlegung des Wahlverfahrens 
sind allgemein anerkannte demokrati-
sche Mindestanforderungen zu beach-
ten. Bildung und Geschäftsgang des 
Elternbeirats zu regeln obliegt somit 
der Elternschaft. Der Elternschaft wird 
empfohlen, eine Geschäftsordnung zu 
erlassen, in der Wahlverfahren und 
Geschäftsgang reglementiert wird.
Aufgrund der Verpflichtung einen Eltern-
beirat einzurichten, ist die weitere Pflicht 
des Trägers der Kindertageseinrichtung 
abzuleiten, für die Handlungsfähigkeit 
eines Elternbeirats Sorge zu tragen, 
z.B. Räumlichkeiten und Sachmittel zur 
Verfügung zu stellen.
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Der Elternbeirat ist die Vertretung der 
Eltern in der Kindertageseinrichtung. 
Obwohl er damit nach dem Gesetz ein 
selbständiges Organ ist, hat er keine 
eigene Rechtspersönlichkeit, insbeson-
dere ist er nicht einer juristischen 
Person gleichzusetzen. 

Soweit die Kinder­
tageseinrichtung 
Kinder ab Vollendung 
des dritten Lebens­
jahres betreut, soll der 
Elternbeirat zudem 
die Zusammenarbeit 
mit der Grundschule 
unterstützen.

Er kann deshalb auch nicht Träger von 
Vermögensrechten oder –pflichten 
sein. Besteht in einer Einrichtung aus 
Gründen, die in der Elternschaft liegen, 
dennoch kein Elternbeirat, soll die 
Aufsichtsbehörde über die Bedeutung 
und die Aufgaben eines Elternbeirats 
eingehend beraten; auf die Betriebs
erlaubnis oder die Förderung der
Einrichtung hat das Fehlen eines 
Elternbeirats aber keinen Einfluss.
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(2) Der Elternbeirat 
wird von der Leitung 
und dem Träger  
informiert und 
angehört, bevor 
wichtige Entscheidun­
gen getroffen werden.

Dem Elternbeirat steht ein Informa-
tions- und Anhörungsrecht zu, aber 
kein Mitbestimmungsrecht. Der Eltern-
beirat ist rechtzeitig zu informieren und 
anzuhören. Etwa ein bis zwei Wochen 
vor Entscheidungen sollten dem Eltern
beirat die Fakten bekannt sein. Es muss 
kein Einvernehmen mit dem Elternbeirat 
hergestellt werden. Informationspflichtig 
sind nebeneinander sowohl der Träger 
als auch die Leitung.
Besondere Zurückhaltung ist in 
Personalangelegenheiten geboten,  
um die datenschutzrechtlichen Belange 
der Beteiligten zu wahren.

Träger der freien Jugendhilfe haben 
sicherzustellen, dass der Schutz der 
personenbezogenen Daten bei der 
Erhebung und Verwendung in entspre-
chender Weise gewährleistet ist.  
Für die Mitglieder von Elternbeiräten ist 
daher eine entsprechende Datenschutz
verpflichtung zu empfehlen.

Wird das Informations- und Anhörungs-
recht des Elternbeirats nachhaltig 
verletzt, kann sich der Elternbeirat an 
die Aufsichtsbehörde und/oder die  
zuständige Fachberatung wenden,  
um den Träger der Einrichtung zur  
Einhaltung der gesetzlichen  
Beteiligungsrechte anzuhalten.
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Der Elternbeirat berät 
insbesondere über die 
Jahresplanung,

Die Jahresplanung enthält wichtige 
Aussagen über die organisatorische 
Planung der jeweiligen Kindertages
einrichtung sowie über konkrete Planun-
gen zur Umsetzung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit. Dies beinhaltet auch 
die Information über wichtige Termine 
und Ereignisse im Jahreslauf wie Ferien-
zeiten, Feste im kirchlichen Jahreskreis, 
Ausflüge, bauliche Maßnahmen …

den Umfang der 
Personalausstattung,

Der Umfang der Personalausstattung 
bezieht sich nicht auf Fragen zur Ein-
stellung konkreter Personen, sondern 
auf den Umfang der Arbeitszeit und das 
Qualifikationsprofil. So hat der Eltern-
beirat kein Recht, die Personalakte der 
Bewerber einzusehen. Es empfiehlt sich 
die Information des Elternbeirats auf 
den allgemeinen Lebenslauf und die 
Ausbildungsdaten sowie auf die Ein-
schätzung der Eignung zu beschränken.

die Planung und 
Gestaltung von 
regelmäßigen 
Informations- und 
Bildungsveranstaltun­
gen für die Eltern,

Das können unterschiedliche Formen 
sein wie z.B. Elternabende, Elterncafés, 
Stammtisch, Bastelabende, Ausflüge …
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die Öffnungs- und 
Schließzeiten

Die Festlegung der Öffnungszeiten wird 
sich nach den Bedürfnissen der Eltern 
richten ( Elternbefragung). Die Betei-
ligung des Elternbeirats erfasst sowohl 
die Festlegung der täglichen Öffnungs-
zeiten als auch die Festlegung der  
Ferienzeiten bzw. der sonstigen  
Schließtage.

und die Festlegung 
der Höhe der Eltern­
beiträge.

Die Informationspflicht des Trägers 
bezüglich der Festlegung der Höhe 
der Elternbeiträge wird sich auf deren 
Kalkulation in groben Zügen bezie-
hen. Dazu gehört auch die Einhaltung 
der Staffelung entsprechend den 
Buchungszeiten. Aufgabe des Eltern-
beirats ist es, auf eine ausgewogene 
soziale Balance der Beitragsstruktur zu 
achten (z.B. Geschwisterrabatt). Eine 
Mitwirkung des Elternbeirats an der 
Aufstellung des Gesamthaushalts des 
Trägers sieht das Gesetz aber nicht vor. 

(3) Die pädagogische 
Konzeption wird vom 
Träger in enger 
Abstimmung mit dem 
pädagogischen Per­
sonal und dem Eltern-
beirat fortgeschrie­
ben.

Die Weiterentwicklung der Konzeption 
und ihre Fortschreibung setzt ein hohes 
Maß an Kommunikation und Abstim-
mungsbedarf voraus. An diesem  
Meinungsbildungsprozess ist der Eltern-
beirat in enger Abstimmung zu beteili-
gen. Das Gesetz enthält keinen Hinweis 
darauf, in welcher Weise die qualifizierte 
Beteiligung des Elternbeirats umgesetzt 
werden soll.
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Vorschläge der Fachberatung:
·	 Elternbeirat überprüft den Inhalt 
	 der Konzeption der Einrichtung
·	 Elternbeirat an Teamfortbildung 
	 beteiligen
·	 Gemeinsame Gespräche Elternbeirat 
	 und Team zum Thema Konzeption
·	 Punkte aus Konzeption selber 
	 schreiben, wie zum Beispiel Eltern-
	 beirat, Zusammenarbeit mit Eltern
·	 …

Die endgültige inhaltliche Festlegung 
der pädagogischen Konzeption einer 
Kindertageseinrichtung bleibt allein dem 
Träger vorbehalten. Auch die pädago-
gische Grundausrichtung der Kita wird 
vom Träger vorgegeben.

(4) Ohne Zweck-
bestimmung vom 
Elternbeirat einge­
sammelte Spenden 
werden vom Träger 
der Kindertages­
einrichtung im 
Einvernehmen mit 
dem Elternbeirat 
verwendet.

Der Elternbeirat verfügt über keine  
eigene Rechtspersönlichkeit. Er kann 
daher nicht im Rechtssinne eigenes Geld  
haben oder über dieses verfügen. Für 
eine Kindertageseinrichtung eingesam-
melte Spenden stehen daher grundsätz-
lich dem Träger zu.
Wofür Spenden verwendet werden, 
ergibt sich zunächst mal aus ihrer 
Zweckbestimmung.  
Besteht keine Zweckbestimmung der 
Spenden besteht eine Verpflichtung des 
Trägers sich mit dem Elternbeirat bei der 
Verwendung der Spenden zu einigen.
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(5) Der Elternbeirat 
hat einen jährlichen 
Rechenschaftsbericht 
gegenüber den Eltern 
und dem Träger 
abzugeben.

Der Rechenschaftsbericht umfasst eine 
Kurzzusammenfassung der wesent
lichen Aktivitäten des Elternbeirats im 
vergangenen Jahr. Hat der Elternbeirat 
Spenden eingesammelt, so hat er auch 
über deren Verwendung Auskunft zu 
geben.

Der Rechenschaftsbericht ist jeweils 
für das abgelaufene Kita-Jahr gegen 
dessen Ende oder zeitnah danach 
abzugeben. Der Bericht ist dem Träger 
zuzuleiten. Besondere Vorschriften für 
die Bekanntgabe an die Eltern beste-
hen nicht. Die Unterrichtung kann somit 
schriftlich oder auch in einer Eltern
versammlung zu Beginn des nachfol-
genden Betreuungsjahres erfolgen.
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